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Amtliche Bekanntmachungen

Terminplan Februar 2026
11.2.2026	 Konrad-Biesalski-Schule
	 Gugg-a-Gugg-Konzert

12.2.2026	 Bürgermeisterabsetzung

13.2.2026	 Muggabatscher
	 Muggaparty

14.2.2026	 Kath. Kirchengemeinde
	 Narrengottesdienst

14.2.2026	 Ökumenischer Seniorenfasching

15.2.2026	 Faschingsumzug

17.2.2026	 Narrenbaumversteigerung

28.2.2026	 Angelsportverein
	 Jahreshauptversammlung

28.2.2026	 Grundschule Wört
	 Altkleidersammlung

GOA-Termine�

Müllentsorgung
30.1.2026	 Bioabfuhr
4.2.2026	 Hausmüll

GOA

Verschiebungen der Abfalltouren durch 
winterliche Wetterlage
Mögglingen, 26.1.2026: Der starke Schneefall und die aktuelle 
Wetterlage führen im Moment zu Ausfällen und Verschiebungen 
bei den geplanten Abfalltouren der GOA.

Winterliche Bedingungen beeinträchtigen Abfallentsorgung

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse kommt es zu Ver-
zögerungen und Verschiebungen im Tourenplan. Viele Abfall-
touren können heute nicht wie geplant durchgeführt werden.

Daraus ergeben sich folgende Auswirkungen:
•	 Ausgefallene Touren werden nachgeholt, sobald es die Wetter-

bedingungen zulassen
•	 Aufgrund der ausgefallenen Touren kann es die ganze Woche 

zu Verschiebungen der Abfuhrtage kommen
•	 Die GOA bittet alle Bürgerinnern und Bürger, die Abfallbehälter 

am Straßenrand stehen zu lassen oder am nächsten Tag erneut 
bereitzustellen. Ausgefallene Touren werden in den meisten 
Fällen am nächsten Tag nachgefahren.

Kundenservice und aktuelle Informationen
Die GOA hält die Bevölkerung weiterhin über alle aktuellen Ent-
wicklungen auf dem Laufenden. Auf der Website finden Bürgerin-
nen und Bürger immer die neuesten Informationen. Bei Fragen 
steht der Kundenservice gerne zur Verfügung.

Gemeinderatssitzung
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Mitt-
woch, den 4. Februar 2026, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses statt.

Öffentliche Sitzung
	1.	 Bürgerfragestunde
	2.	 Bekanntgaben
	3.	 Eilentscheidung: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
	4.	 Neufassung der Hebesatzsatzung zum 1.1.2026
	5.	 Einbringung und Beschluss der Haushaltssatzung, des Haus-

haltsplans und weiterer Anlagen für das Haushaltsjahr 2026
	6.	 Bauangelegenheiten
		  a.	 Errichtung einer L-förmigen Terrassenüberdachung aus Alu-

minium auf Flurstück 1179/12, Talblick 10
		  b.	 Neubau Wohnhaus mit Doppelgarage auf Flurstück 1970/1, 

Konradsbronn 2/2
		  c.	 Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garagen und Gar-

tenhaus auf Flurstück 1897/4 und 1897/5, Konradsbronn
		  d.	 Anbau Überdachung Abstellraum für landwirtschaftliche 

Maschinen und Geräte auf Flurstück 1555, Hirschhof 2
		  e.	 Errichtung eines Balkons auf Flurstück 2100, Schönbronn 29
		  f.	 Errichtung Reitplatz und Weideunterstand auf Flurstück 

2054/1, Schönbronn
		  g.	 Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnraum und An-

bauten auf Flurstück 8/1, Bösenlustnau 8
	7.	 Verschiedenes

Anschließend nicht öffentliche Sitzung.

Freiwillige Feuerwehr Wört
Freiwillige Feuerwehr
Die nächste Übung findet am Montag, den 
2. Februar 2026, (THL) statt.
Beginn: 19.30 Uhr
Treffpunkt am Magazin.

Pünktliches und vollzähliges Erscheinen ist erwünscht.
Der Kommandant

Jugendfeuerwehr
Die nächste Jugendfeuerwehrübung findet am Mittwoch, den 
11. Februar 2026, statt. Beginn um 18.30 Uhr.
Treffpunkt am Magazin.� Die Jugendwartin

Fundsachen
Gefunden wurde

eine Drohne.
Diese kann beim Bürgermeisteramt Wört abgeholt werden.

Herausgeber 

Gemeinde Wört
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treter im Amt; für den übrigen Inhalt der jeweilige Auftraggeber.

Druck und Verlag:
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 Blaufelden,
Telefon: 0 79 53/98 01-0, Telefax: 0 79 53/98 01-90

Dieses Mitteilungsblatt ist gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag 
am 8. März 2026
1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde 

Wört wird in der Zeit vom 16.2.2026 (20. Tag vor der Wahl) 
bis 20.2.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der allgemei-
nen Öffnungszeiten von Montag - Freitag, 8.00 – 12.00 Uhr, 
und zusätzlich Dienstag von 14.00 – 18.00 Uhr im Rathaus, 
Hauptstraße 104, 73499 Wört für Wahlberechtigte zur Ein-
sicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 20.2.2026 (16. Tag vor der 
Wahl) bis 12.00 Uhr im Rathaus, Hauptstraße 104, 73499 
Wört Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.2.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
26 Aalen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahl-
brief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
 5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person;
 5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person, wenn
 5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-

tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung 
(bis zum 15.2.2026 (21. Tag vor der Wahl)) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgeset-
zes versäumt hat,

 5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Ab-
satz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes ent-
standen ist,

 5.2.3 ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-
fahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bür-
germeister bekannt geworden ist.

  Der Wahlschein kann bis zum 6.3.2026 (2. Tag vor 
der Wahl), 15.00 Uhr Im Rathaus, Hauptstraße 104, 
73499 Wört schriftlich, elektronisch (zum Beispiel 
durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber tele-
fonisch) beantragt werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 
oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung 
nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder 
er ihn verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
stellen.

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
 7.1.  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
 7.2.  einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
 7.3.  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu 
übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Dienst-
stelle der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 
hat (Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer 
oder der Wahlbezirk angegeben sind.

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszu-
weisen.

9.  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffe-
nen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
fl ussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonfl ikt der Hilfsperson 
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpfl ichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.

Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?
In Notfällen kann dies

entscheidend sein!
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Bekanntmachung der Bodenrichtwerte für die Gemeinde Wört
zum Stichtag 1.1.2025 gemäß Baugesetzbuch und zum Stich-
tag 1.1.2022 gemäß Landesgrundsteuergesetz
Für das Gemeindegebiet Wört hat der Gemeinsame Gutachter-
ausschuss Nördlicher Ostalbkreis in seiner Sitzung vom 
21.10.2025 gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB), § 12 Gut-
achterausschussverordnung (GuAVO), sowie § 13ff Immobilien-
wertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021) die Bodenricht-
werte zum Stichtag 1.1.2025 beschlossen.
Gemäß § 16 und § 17 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-
Württemberg (LGrStG) wurden zudem zum Zwecke von Fortschrei-
bungen und Nachfeststellungen von Grundsteuerwerten des 
Grundvermögens im Sinne des LGrStG weitere, bisher noch nicht 
festgestellte Bodenrichtwerte zum Stichtag 1.1.2022 beschlossen.
Die in der Anlage dargestellten Bodenrichtwerte (Richtwertever-
zeichnis) zu den Stichtagen 1.1.2022, 1.1.2023 (nur informativ) 
und 1.1.2025 werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Zusätzlich werden diese durch Bereitstellung im Internet unter 
www.ellwangen.de/bodenrichtwerte geführt.

Ergänzend sind die Bodenrichtwerte sowie die zeichnerische Dar-
stellung der Bodenrichtwertzonen (Richtwertkarte) im zentralen 
Bodenrichtwertinformationssystem der Gutachterausschüsse in 
Baden-Württemberg in automatisierter Form auf der Grundlage 
der amtlichen Geobasisdaten veröffentlicht.
Dieses Bodenrichtwertinformationssystem „BORIS-BW“ ist im 
Internet unter www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw all-
gemein und kostenfrei abrufbar.
Das Richtwertverzeichnis sowie die Richtwertkarten (digital) 
können außerdem auf der Geschäftsstelle des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses Nördlicher Ostalbkreis im Rathaus Ell-
wangen, Spitalstraße 4, Zimmer 136, 73479 Ellwangen (Jagst) 
eingesehen werden.

Ellwangen (Jagst), 15.12.2025

gez. Dipl.-Ing. (FH) Alfons Fischer
Vorsitzender des Gemeinsamen
Gutachterausschusses Nördlicher Ostalbkreis

Gemeinsamer Gutachterausschuss „Nördlicher Ostalbkreis“

Öffentliche Bekanntmachung

WWöörrtt  --  BBooddeennrriicchhttwweerrttee  zzuu  ddeenn  SSttiicchhttaaggeenn  0011..0011..22002222,,  0011..0011..22002233  uunndd  0011..0011..22002255

ZZoonneenn--NNrr..                          BBeezzeeiicchhnnuunngg    

  BBRRWW  
0011..0011..22002222  

EEUURR//mm²²
GGrruunnddsstteeuueerr  

  BBRRWW  
0011..0011..22002233  

EEUURR//mm²²  

  BBRRWW
0011..0011..22002255

EEUURR//mm²²  

BBeezzuuggssggrröößßee  
RRiicchhttwweerrttggrruunnddssttüücckk  

bbzzww..  AAcckkeerrllaanndd--//  
GGrrüünnllaannddzzaahhll

0110 Wört Siedlung Mühlbuck

0120 Wört Siedlung Badbuck + Badbuck II WA

0130 Wört Siedlung Am Dorfmühlweiher

0140 Wört Siedlung Auchtfeld

0150 Wört Siedlung Tauben            73,00 €          73,00 €          73,00 € 750 m²

0160 Wört Siedlung Auchtfeld Ost - Rohbauland          30,00 € Rohbauland

0200 Wört Ortslage

0210 Bösenlustnau Ortslage

0250 Wört Areal Grundschule, Sporthalle, Konrad-Biesalski-Schule

0310 GE Wehrlach Wört            35,00 €          35,00 €          35,00 € 

           73,00 € 800 m²

            

Hinweis: zum Zwecke der Grundsteuer 2025 sind ausschließlich die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 zu verwenden!

BBRRWW--GGrruuppppee  II  --  WWöörrtt  ++  BBöösseennlluussttnnaauu

       110,00 €          105,00 € 

         73,00 € 

750 m²

kein BRW beschlossen

       110,00 € 

         73,00 € 

                  

                              

    
  

  

    
  

  

  

  

  
  

    

0405 Aumühle I

0406 Aumühle II

0410 Brombach

0415 Dürrenstetten Ortslage Ost + Gewerbefläche

0420 Dürrenstetten Ortslage West

0425 Gaugenmühle

0430 Grobenhof

0435 Grünstädt

0440 Häringssägmühle

0445 Hirschhof I

0446 Hirschhof II

0450 Jammermühle

0455 Königsroter Mühle I

0456 Königsroter Mühle II

0457 Königsroter Mühle III

           37,00 € 1000 m²

BBRRWW--GGrruuppppee  IIII  --  kklleeiinnee  TTeeiilloorrttee  uunndd  WWoohhnnpplläättzzee

          

         45,00 €          45,00 € 
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ZZoonneenn--NNrr..                          BBeezzeeiicchhnnuunngg    

  BBRRWW  
0011..0011..22002222  

EEUURR//mm²²
GGrruunnddsstteeuueerr  

  BBRRWW  
0011..0011..22002233  

EEUURR//mm²²  

  BBRRWW  
0011..0011..22002255  

EEUURR//mm²²  

BBeezzuuggssggrröößßee  
RRiicchhttwweerrttggrruunnddssttüücckk  

bbzzww..  AAcckkeerrllaanndd--//  
GGrrüünnllaannddzzaahhll

0460 Konradsbronn GE

0462 Konradsbronn Ortslage

0465 Mittelmeizen

0470 Pfladermühle I

0471 Pfladermühle II GE

0475 Schönbronn Ortslage

0480 Spitalhof

0485 Springhof I

0486 Springhof II

0930

0931

0932

0940

0941

0942

0950

0951

0952

0960 Gartenland beim Haus 10,00 €           15,00 €         15,00 €         

  

  

 4,80 €

(Hinweis 2) 

 0,75 €

(Hinweis 2) 

Stichtag 2020+2022: 
Ackerzahl = 33

Stichtag 2023: 
Ackerzahl = 34

Stichtag 2025: 
Ackerzahl 38

 3,55 €

(Hinweis 1) 
Agrarland Ackerland

         45,00 € 

 4,20 €

(Hinweis 1) 

 2,30 €

(Hinweis 1) 

         45,00 € 

 2,20 €

(Hinweis 2) 

Hinweis: zum Zwecke der Grundsteuer 2025 sind ausschließlich die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 zu verwenden!

BBRRWW--GGrruuppppee  VVII  --  AAggrraarrllaanndd  GGeemmaarrkkuunngg  WWöörrtt

           37,00 € 1000 m²

Agrarland Grünland
 2,20 €

(Hinweis 1) 

Stichtag 2020+2022: 
Grünlandzahl = 33

Stichtag 2023: 
Grünlandzahl 34

Stichtag 2025: 
Grünlandzahl 37

                    

    

 0,50 €

(Hinweis 1) 
ohne Aufwuchs

 0,70 €

(Hinweis 1) 

        
  

Agrarland Wald + Unland

Eine Suche nach Adressen oder Flurstücksnummern zum grundstücksgenauen Abruf der Bodenrichtwerte sowie eine zeichnerische
Darstellung der Bodenrichtwertzonen (Richtwertkarte) sind kostenfrei im Bodenrichtwertinformationssystem „BORIS-BW“ abrufbar:
www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw.

Hinweis 1: Die Bodenrichtwerte für Agrarland für die Jahre 2020 bis 2023 wurden gemeinsam für folgende Gemeinden/Gemar-
kungen ausgewertet: Neuler, Adelmannsfelden, Rosenberg, Jagstzell, Ellenberg, Wört, Stödtlen, Gem. Rindelbach, 
Gem. Schrezheim.

Hinweis 2: Die Bodenrichtwerte für Agrarland für 2025 wurden gemeinsam für folgende Gemeinden/Gemarkungen ausgewertet: 
Ellenberg, Wört, Stödtlen.

Rathaussturm
Liabe Leit etz isch´s so weit,
die fömfda Johreszeit isch bereit.
Iebrall herrscht närrisches Treiba,
oser Rothaus wird net verschont bleiba!
Gära ladat mir uich alle ai,
am traditionella Rathaussturm drbei zum sai.
Ihr liabe Leit, dengad dro,
ond ziagad ebbas luschdigs o!!!!!
Am 12. Februar 2026 um 11.11 Uhr
Anschließend gemütlicher Umtrunk im Bürgersaal
Auf a närrisches Treiba die Absetzer
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Räum- und Streupflicht der Gemeinde
Mit dem Wintereinbruch kommt für die Mit-
arbeiter des Gemeindebauhofs auch wieder 
die Zeit der Tag- und Nachteinsätze. Glatteis, 
Reifglätte und Schneefall führen zu erheb- 
lichen Gefahren auf unseren Straßen.
Der Gemeindebauhof ist für diese Zeit auf den 
Räum- und Streudienst vorbereitet. Die Ge-
meindeverwaltung und der Bauhof werden 

alles daran setzen, den Winterdienst möglichst planmäßig durch-
zuführen. Die Gemeinde bittet jedoch schon heute um Verständ-
nis dafür, wenn im Einzelfall der Räum- und Streuplan einmal 
nicht in vollem Umfang eingehalten werden kann.
An die Autofahrer muss appelliert werden, die Fahrweise ent-
sprechend den Witterungsverhältnissen anzupassen und lang-
sam zu fahren. Will man ein erhöhtes Unfallrisiko, das in dieser 
Jahreszeit einfach gegeben ist, vermeiden, muss man vorsichti-
ger fahren! Es ist gänzlich ausgeschlossen, dass die Straßen 
gleichzeitig „versorgt“ werden können, dazuhin bei dem ausge-
dehnten Straßennetz unserer Gemeinde.
Entlang der Gemeindeverbindungsstraßen hat der Gemeinde-
bauhof wieder Schneepfähle gesetzt. Es wäre schön, wenn diese 
möglichst unbeschädigt ihren Zweck erfüllen könnten!
In diesem Zusammenhang wollen wir besonders darauf hinwei-
sen, dass für die Straßenanlieger auch für die Bereiche eine Haf-
tung besteht, in denen entgegenkommenderweise die Bauhofmit-
arbeiter den Winterdienst durchführen. Durch die Räumung der 
Gemeinde kommt es auf diesen Flächen zu keinem Haftungsaus-
schluss der Straßenanlieger. Zudem besteht für die Straßenanlie-
ger auch kein Rechtsanspruch darauf, dass diese Flächen regel-
mäßig durch die Gemeinde geräumt und gestreut werden.
Wir weisen auch auf den derzeit geltenden Räum- und Streuplan 
der Gemeinde Wört hin. Er kann im Rathaus bei Bedarf eingese-
hen werden.
In diesem sind die zu räumenden und streuenden Strecken auf-
geführt. Dies sind in erster Linie die Schulwege und Schulbus-
strecken, die Sammelstraßen, die Gefällstrecken sowie die ge-
fährlichen Einmündungsbereiche.

Räumen und Streuen nicht vergessen!
Wie jedes Jahr, möchten wir auch dieses Jahr, wieder darauf 
hinweisen, dass die Satzung über die Verpflichtung der Straßen-
anlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Geh-
wege zu beachten ist.

Wo ist zu räumen und zu streuen?
Innerhalb der geschlossenen Ortslagen sind Gehwege und falls 
solche nicht vorhanden sind (Mischverkehrsflächen), entspre-
chende Flächen am Fahrbahnrand von Schnee zu räumen sowie 
bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen.

Wer muss räumen und streuen?
Das Räumen und Streuen obliegt den Straßenanliegern; dies sind 
Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, die an öffentlichen 
Straßen und Wegen sowie Plätzen liegen. Besitzer sind insbeson-
dere Mieter und Pächter. Anlieger ist auch der Grundstücksbesit-
zer, dessen Grundstück nicht direkt an der Straße liegt, aber von 
ihr den Zugang hat. Sind danach mehrere Verpflichtete vorhan-
den, müssen diese untereinander regeln, wer räumt und streut.

In welchem Umfang muss Schnee geräumt werden?
Die Flächen, für die Straßenanlieger verpflichtet sind, sind auf 
solche Breite von Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet und ins-
besondere ein Begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in der 
Regel mindestens auf 1,50 m Breite zu räumen. Der geräumte 
Schnee und das auftauende Eis sind auf dem restlichen Teil des 
Gehwegs, auf Mischverkehrsflächen und soweit der Platz hierfür 
nicht ausreicht, am Rande der Fahrbahn anzuhäufen.

In welcher Zeit muss geräumt werden?
Gehwege und Gehbahnen müssen werktags bis 7.00 Uhr, an Sonn- 
und gesetzlichen Feiertagen bis 8.00 Uhr, geräumt und gestreut 
sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. 
Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu 
räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr.

Welche Streumittel können verwendet werden?
Grundsätzlich sollte möglichst abstumpfendes Material wie Sand 
oder Splitt verwendet werden. Die Verwendung von Salz oder 
kalkhaltigen Stoffen ist ebenfalls zulässig.
Um bei eventuellen Unfällen Schadenersatzansprüchen entge-
genwirken zu können, und um Geldbußen zu vermeiden, wird 
gebeten, die Streupflichtsatzung zu beachten.

Notdienste

Apotheken-Notdienst
Die Römer-Apotheke erreichen Sie zu den Öffnungszeiten unter 
der Tel. 09853/1700 bzw. unter der Fax-Nr. 09853/4421.
Die nachfolgenden Apotheken sind zu den angegebenen Tagen 
dienstbereit:
Samstag, den 31.1.2026: Avie-Apotheke im Luitpoldcenter, 
Dinkelsbühl
Sonntag, den 1.2.2026: Apotheke vor den Toren, Dinkelsbühl

Der Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet am da-
rauffolgenden Vormittag um 8.30 Uhr.

Notdienste
Notruf				    112
Polizei				    110
Polizei Tannhausen		  07964/330001
Feuerwehr			   112
Wasserwerk Wört			  07964/33177-20

EnBW ODR Ellwangen
Störungsnummer Strom		  07961/9336-1401
Störungsnummer Gas		  07961/9336-1402

Katholische Sozialstation St. Elisabeth
Pflegebereich Tannhausen, Industriestraße 24
Tel. 07964/331731-0, Fax 07964/331731-33

Frauennotruf-Telefon
Bundesweites, kostenloses Frauennotruftelefon:
Rund um die Uhr erreichbar, unter Tel. 0800/0116016. 
Kompetente Ansprechpartnerinnen sind für Frauen in Not jeder-
zeit ansprechbar.

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft
Hospizdienst Ellwangen – Begleitung Schwerstkranker, 
Sterbender und ihrer Angehörigen
Information und Beratung in der Freigasse 3 in Ellwangen, 
Tel. 07961/9695432
Einsatzleitung Tel. 0162/7641044
Unser Dienst ist kostenlos.
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notarzt	 112
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (allge-
mein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116 117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten 
Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116 117 oder online 
über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Aalen
Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag	�  18.00 – 21.00 Uhr
Dienstag	�  18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch	�  16.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag	�  18.00 – 21.00 Uhr
Freitag	�  16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 	 8.00 – 21.00 Uhr

Weitere Information
In der Notfallpraxis wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst an-
geboten.

Kinderärztlicher Dienst
Samstag	 9.00 – 20.00 Uhr
Weitere Information: In der Allgemeinärztlichen Bereitschafts-
praxis Aalen wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst angeboten.

Bereitschaftspraxis am Stauferklinikum 
Schwäbisch Gmünd
Öffnungszeiten:
Montag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Dienstag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Mittwoch	�  16.00 – 22.00 Uhr
Donnerstag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Freitag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag und Brückentag 	 10.00 – 22.00 Uhr

Bereitschaftspraxis am Stauferklinikum 
Schwäbisch Gmünd (Kinder)
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und Feiertagen	   � 9.00 – 20.00 Uhr

Bereitschaftspraxis am Klinikum Crailsheim
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 	 10.00 – 18.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszeiten der Bereit-
schaftspraxen oder können aus medizinischen Gründen die 
Praxis nicht aufsuchen, wählen Sie bitte die neue bundesein-
heitliche Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 Uhr, bis 
Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 8.00 Uhr,
übrige Werktage 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages)

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter Tel. 01801/ 
116 116 (0,039 Euro/Min.). Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittel-
baren Umgebung Notdienst haben.

Apothekennotdienstbereitschaft
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker errei-
chen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800/ 
00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max. 69 
Cent/Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von apo-
theken.de finden Sie deutschlandweit jederzeit eine offene Apo-
theke. Abends oder am Wochenende finden Sie Apotheken mit 
Nachtdienst, Wochenendbereitschaft oder Sonntagsdienst.

Schulnachrichten

Grundschule Wört
Aktion Altkleidersammlung

Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim
Die Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim, Realschule und 
Werkrealschule, lädt ein.
Übertritt weiterführende Schule
Die Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim lädt alle interessierten 
Eltern und deren Kinder, die derzeit die 4. Klasse einer Grund-
schule besuchen, am Donnerstag, 26. Februar 2026, von 
16.00 – 19.00 Uhr zu einem „Infotag Klasse 4“ nach Unter-
schneidheim ein.
Unmittelbar nach der Begrüßung beginnt das abwechslungs-
reiche Mitmach-Programm für die Schülerinnen und Schüler.
Während die Schülergruppen unterschiedliche Stationen besu-
chen, erhalten die Eltern parallel dazu Informationen über die 
Schularten „Werkrealschule“ und „Realschule“. Im Anschluss 
daran haben auch die Eltern die Gelegenheit, sich das Schulhaus 
anzuschauen.
Bei Kaffee und Kuchen bietet sich die Gelegenheit zum entspann-
ten Austausch.

Vormerkung Termine Schulanmeldung:
Die Schulanmeldung findet im Zeitraum von Montag, 9. März, bis 
Donnerstag, 12. März 2026, jeweils von 8.00 – 15.30 Uhr statt.
Informationen unter www.sechta-ries-schule.de.
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Schule St. Gertrudis
Realschulaufsetzer an St. Gertrudis
Mit der Mittleren Reife zum Abitur
Das Gymnasium St. Gertrudis bietet die Möglichkeit, nach der 
Mittleren Reife in drei Jahren zum Allgemeinbildenden Abitur zu 
kommen. Dazu lädt die franziskanische freie Schule am Donners-
tag, 29. Januar 2026, um 18.00 Uhr im Forum (Haus Klara) zu 
einem Informationsabend ein.
Das seit vielen Jahren erfolgreiche Modell ist regional einmalig. 
Den Realschulaufsetzer können Schülerinnen und Schüler mit 
Mittlerer Reife auch dann besuchen, wenn keine zweite Fremd-
sprache gewählt war, sondern die Wahlpfl ichtfächer AES (Alltags-
kultur, Ernährung, Soziales) oder Technik. Am Abend werden 
Chancen, Organisation und Aufnahmebedingungen erläutert und 
es besteht natürlich Raum für die Beantwortung von Fragen. Zu-
sätzlich zum Infoabend können Interessenten für den Realschul-
aufsetzer am Donnerstag, 26. Februar 2026, die Schule ab 
18.00 Uhr näher in Augenschein nehmen und erleben.
Eine Terminvereinbarung für die Aufnahmegespräche zum Real-
schulaufsetzer ab 30. Januar 2026 ist über das Sekretariat unter 
Tel. 07961/9155-21 möglich. Weitere Informationen zur Schule 
fi nden sich auch auf der Homepage unter https://www.st.ger-
trudis-ell.de.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Wört
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Mittwoch von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Telefon: 07964/527
E-Mail: gemeindebuero.woert@elkw.de
Homepage: www.woert-evangelisch.de

Pfarrerin Schuster erreichen Sie unter
Mobil: 0172/3225230, E-Mail: pfarramt.woert@elkw.de.

Mittwoch, 28. Januar 2026
 14.45 Uhr Konfi rmandenunterricht
Donnerstag, 29. Januar 2026
 16.30 Uhr Probe ökumen. Kinderchor
Freitag, 30. Januar 2026
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe
Sonntag, 1. Februar 2026 – Letzter Sonntag nach Epiphanias
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Schuster). In diesem Gottes-

dienst wird das Wunschlied „Großer Gott, wir loben 
dich“ gesungen.

  Thema des Gottesdienstes: Über dir geht auf der 
Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 

  Jesaja 60,2
Montag, 2. Februar 2026
 10.00 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus
Mittwoch, 4. Februar 2026
 14.45 Uhr Konfi rmandenunterricht
Donnerstag, 5. Februar 2026
 16.30 Uhr Probe ökumen. Kinderchor
Freitag, 6. Februar 2026
 20.00 Uhr Posaunenchorprobe

Katholische Kirchengemeinde
St. Nikolaus Wört

Öffnungszeiten Pfarrbüro Wört:
Dienstag, 10. Februar 2026, 17.00 – 18.30 Uhr

Öffnungszeiten Pfarrbüro Stödtlen:
Montag, 9.00 – 11.00 Uhr, Freitag, 8.00 – 10.00 Uhr
E-Mail: SE.Virngrund-Ost@drs.de Tel. 07964/459

In dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten (Todesfall, 
Krankensalbung, Beichte u. a.) wenden Sie sich bitte entspr. 
an Pfarrer Kimmerle oder Vikar Heupel)
KW 5 26. Januar 2026 - 1. Februar 2026
 Pfr. Kimmerle, Tel. 0151/54011566
KW 6 2. Februar 2026 - 8. Februar 2026
 Pfr. Kimmerle, Tel. 0151/54011566

Bei Notfällen für Sie an allen Tagen (außer Montag) telefo-
nisch zu erreichen.
E-Mail: jens.kimmerle@web.de oder andreas.heupel@drs.de

Donnerstag, 29. Januar 2026
 17.00 Uhr Fatima-Rosenkranz (Schwesternhaus)
Samstag, 31. Januar 2026 
 18.30 Uhr heilige Messe – Lichtmess (Martin-Luther-Kirche)
  Darstellung des Herrn ...
  Kollekte: Außerordentlicher Missio Sonntag
  Für die Verst. der Kirchengemeinde
  + Maria und Karl Richter mit Sohn Hans und Enkel 

Tobias
  + Josef und Lidwina Raab
  ... mit Lichterprozession der Erstkommunionkinder
Sonntag, 1. Februar 2026
 18.00 Uhr Andacht (Schwesternhaus)
Dienstag, 3. Februar 2026
 18.00 Uhr Schülermesse (Pfarrsaal)
Donnerstag, 5. Februar 2026
 17.00 Uhr Fatima-Rosenkranz (Schwesternhaus)
Freitag, 6. Februar 2026
 17.00 Uhr eucharistische Andacht (Aussegnungshalle)
 18.30 Uhr heilige Messe in Breitenbach
Sonntag, 8. Februar 2026
 9.30 Uhr Wort-Gottes-Feier (Aussegnungshalle)
  - 5. Sonntag im Jahreskreis -
 18.00 Uhr Andacht (Schwesternhaus)

Bitte beachten Sie aktuelle Aushänge über versch. Aktionen 
im Schaukasten!

Weitere Gottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit
Wallfahrt Bergheim Samstag, 31. Januar 2026
   9.00 Uhr heilige Messe in Raustetten

Ellenberg Samstag, 31. Januar 2026
 17.00 Uhr Andacht mit den Narren

Wört (Martin- Samstag, 31. Januar 2026
Luther-Kirche) 18.30 Uhr heilige Messe/Lichtmess

Ellenberg Sonntag, 1. Februar 2026
   9.00 Uhr heilige Messe/Lichtmess

Stödtlen Sonntag, 1. Februar 2026
 10.30 Uhr heilige Messe/Lichtmess

Tannhausen Sonntag, 1. Februar 2026
 10.30 Uhr heilige Messe/Lichtmess

Spruch der Woche Gott schenkt dir das Gesicht, lächeln musst du selber.
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Herzliche Einladung zur Pilgerfahrt  
unserer Seelsorgeeinheit 

ROM DIE EWIGE STADT vom 3. - 11. Mai 2026

Unterkunft: 
Hotel CASA TRA NOI (Einzel- oder Doppelzimmer, Frühstück 
und Abendessen)

Programm:
So.	 21.00 Uhr	 Abfahrt in Stödtlen mit einem modernen 

Reisebus von OK.go Reisen.
Mo.	 13.00 Uhr	 Ankunft in Rom. Zimmerbezug im ruhig 

gelegenen Hotel unweit des Petersdoms. 
Erster Spaziergang zum Petersplatz.

Di.	 ab 9.00 Uhr	 Führung „Klassisches Rom“ und „Kata-
komben“. In den Katakomben werden 
wir eine hl. Messe feiern. Nachmittags 
freie Erkundung im Zentrum.

Mi.	 vormittags	 „Papstaudienz“ auf dem Petersplatz. 
Nachmittags freie Erkundung (S. Pietro, 
Castel S. Angelo, …). Abends hl. Messe 
in der Kapelle des Hotels.

Do.	 ab 9.00 Uhr	 Führung „Weltliches Rom“ (Altstadt, Cam-
po Fiori, Trastevere, …). Nachmittags 
freie Erkundung (z. B. Altstadt, M. Aventi-
no, …). Abends hl. Messe im Freien.

Fr.	 ab 9.00 Uhr	 Führung „Basiliken“ (S. Paolo fuori le 
mura, S. Maria Maggiore, S. Giovanni in 
Laterano). Nachmittags Möglichkeit zum 
Besuch der Vatikan. Museen oder freie 
Erkundung. Abends hl. Messe in der 
Kapelle des Hotels.

Sa.	 ab 9.00 Uhr	 Zeit zur freien Erkundung (z. B. Museen, 
Parkanlagen, ausgewählte Kirchen ...)

So.	 vormittags	 hl. Messe (evtl. S. Pietro). Nachmittags 
freie Erkundung.

	 18.00 Uhr	 Rückfahrt.
Mo.	 ca. 10.00 Uhr 	Ankunft in Stödtlen

Rom muss man in Ruhe zu Fuß erkunden – ohne Hetze, 
ohne Besichtigungsmarathon. Und insbesondere im Rah-
men einer Pilgerfahrt laden zahlreiche Kirchen und Parks 
zum stillen Verweilen ein – zum persönlichen Gebet. Aus 
diesem Grund haben wir die Zeiten zur freien Erkundung 
großzügig eingeplant.
Die Kosten für Fahrt, Unterkunft (Halbpension), Reiseleitung 
und einen Teil der Eintrittsgelder belaufen sich auf 1045,- Euro/
Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag 150,- Euro).
Anmeldung im Pfarrbüro Stödtlen unter Tel. 07964/459 
noch bis 13.2.2026.
Auf eine eindrucksvolle Pilgerfahrt freut sich
Ihr Pfarrer Jens Kimmerle

Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“
…	 allen fleißigen Helfern aus den Reihen des KGR Stödtlen
für das Einrichten der Liashalle zur Gemeindeversammlung
…	 der Gemeinde Stödtlen
für die Bereitstellung der Liashalle
…	 Herrn Rögele
für die unkomplizierte Zusammenarbeit
…	 allen aufmerksamen Gemeindegliedern
	 für das große Interesse an den Veränderungsprozessen, 

die unsere Kirchengemeinden in den kommenden Jah-
ren durchlaufen

Ihr Pfr. Jens Kimmerle

Katholische Kindertagesstätte St. Antonius
Neuanmeldung in der 
Kath. Kita St. Antonius
Wenn Sie für das Kitajahr 
2026/2027 (oder früher) für 

Ihr Kind einen Krippen- oder Kitaplatz benötigen, können Sie Ihr 
Kind in der Zeit vom 27. bis 30. Januar 2026 anmelden.
Unsere Kindertagesstätte umfasst folgende Betreuungsangebote:
Kinderkrippe für Kinder von 0 bis 3 Jahren
Mo. bis Fr.: 	 7.30 Uhr – 13.30 Uhr
2 Ganztagesgruppen für Kinder von 2 bis 6 Jahren:
Mo. bis Do.: 	 7.00 Uhr – 16.00 Uhr
Fr.: 		  7.30 Uhr – 13.30 Uhr
1 VÖ - Gruppe für Kinder von 3 bis 6 Jahren:
Mo. bis Fr.: 	 7.30 Uhr – 13.30 Uhr
Anmeldeformulare erhalten Sie über die Kita oder Sie können 
diese auf der Homepage der Gemeinde Wört abrufen. 
Über das Kitaportal der Diözese Rottenburg Stuttgart können Sie 
Ihr Kind direkt online für unsere Kita anmelden.
Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Einrichtungsleitung
Edith Barthelmeß
Tel. 07964/2517
Leitungstantonius.woert@kiga.drs.de

ZUSAMMENKOMMEN ist ein Beginn

ZUSAMMENBLEIBEN ist ein Fortschritt

ZUSAMMENARBEIT ist ein Erfolg!

	 Henry Ford
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Vereinsmitteilungen

Jungschar
Dienstag, 3.2.2026
Wir basteln mit Wattepads. Bringt bitte eine 
Schere, Klebstoff, Filzstifte (nur falls vor-
handen) und eine kleine Tüte mit.

Concordia Wört
Nächste Singstunde
Donnerstag, 29.1.2026, 
um 19.30 Uhr in der Turnhalle

Wörter Musikanten/Musikverein Wört
Freitag, den 30.1.2026
20.00  Uhr Musikprobe im Mehrzweckraum der 
Turnhalle ohne Gesangsanlage, anschl. Vesper
Freitag, den 6.2.2026
20.00 Uhr Musikprobe im Gasthof Goldene Rose 
mit Gesangsanlage

Samstag, den 7.2.2026
Ständchen spielen in Bopfingen
Dienstag, den 10.2.2026
19.30 Uhr Musikprobe im Gasthof Goldene Rose mit Gesangs-
anlage
Sonntag, den 15.2.2026
Unterhaltungsmusik ab 14.15 Uhr im Gasthof Goldene Rose

Wörter Rotachnarren

Wörter Muggabatscher

Aus den Nachbargemeinden

500 Jahre Geschichte in einem überregionalen Museum

Alamannenmuseum
Öffentliche Führung am 1.2.
Am So., 1.2.2026., bietet das Alamannenmuseum um 14.30 Uhr 
eine öffentliche Führung durch die Museumsausstellung an. 
Während im Erdgeschoss die frühe Alamannenzeit, die Zeit der 
Völkerwanderung, thematisiert wird, geht es in den oberen Stock-
werken um die sogenannte Merowingerzeit, als Alamannien ein 
fränkisches Herzogtum war. Zu den besonderen im Alamannen-
museum ausgestellten Funden gehören Goldblattkreuze aus 
dünner Goldfolie, die als die ersten christlichen Symbole in Süd-
deutschland zu werten sind. Bei dieser Führung ist nur der übli-
che Eintritt zu entrichten.

12. Ellwanger Tage „Lebendige Geschichte“ am 21. und 22.2.
Noch bis 11.2. kann man sich für die 12. Ellwanger Tage „Leben-
dige Geschichte“ anmelden, die am 21. und 22.2. zusammen mit 
dem Alamannendarsteller Jürgen Heinritz aus Pleidelsheim im 
Alamannenmuseum stattfinden. Bei dieser Fortbildungsveranstal-
tung möchte das Museum engagierten Geschichtsdarstellern die 
Möglichkeit bieten, ihre Darstellung gezielt auszubauen und ihr 
Vermittlungskonzept professioneller zu gestalten. Dieses Mal 
lautet das Thema: „ Vom Fund zur Rekonstruktion“. Als externer 
Referent konnte Johann Schrempp vom Museum im Ritterhaus 
in Offenburg gewonnen werden. Er wird anhand von ausgewähl-
ten Originalfunden erläutern, was selbst kleinste Spuren verraten 
können und weshalb selbst unscheinbare Fundstücke wichtig für 
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die Forschung sind. Jürgen Heinritz wird dieses Jahr noch einmal 
spannende Themen aus den letzten Jahren aufgreifen und er-
läutern, welche neuen Entwicklungen sich ergeben haben. Die 
Ausschreibung mit dem detaillierten Programm und dem Anmel-
debogen ist seit Kurzem auf der Homepage des Museums zu 
finden.
Nähere Informationen im Internet unter www.alamannenmu-
seum-ellwangen.de sowie unter Tel. 07961/969747.
Besuchen Sie uns auch bei Facebook.

Autorenlesung mit Gina Mayer,  
Spiegel-Bestseller-Autorin: „Der Kuckuck“ – 
Eine fesselnder Roman, der im Nördlinger 
Ries spielt
Herzliche Einladung
Die Gemeinde Unterschneidheim veranstaltet im Rahmen der 
Rieser Kulturtage 2026 eine Autorenlesung, zu der herzlich ein-
geladen wird.
Tauchen Sie ein in die Welt von Gina Mayer, deren Mutter in Zipp-
lingen, einem Teilort der heutigen Gemeinde Unterschneidheim, 
aufgewachsen ist.
In ihrer mitreißenden Lesung stellt sie ihren Roman „Der Kuckuck“ 
vor, eine bewegende Geschichte aus dem Nördlinger Ries, die 
Spannung, Empathie und eindrucksvolle Charaktere vereint.
Was Sie erwartet:
•	 Eine persönliche Lesung aus „Der Kuckuck“
•	 Spannende Einblicke in Hintergrund, Charaktere und Entste-

hung des Romans
•	 Eine anschließende Fragerunde und Gelegenheit zum Erwerb 

und Signieren von Exemplaren
Termin:
Mittwoch, 22. April 2026, 18.30 Uhr, Rathaus Unterschneidheim, 
Ratssaal, Ziegelhütte 25, 73485 Unterschneidheim
Der Eintritt ist frei.
Das Gebäude ist barrierefrei.
Wegen begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung bei der Ge-
meindeverwaltung Unterschneidheim unbedingt erforderlich!
Tel. 07966/181-10
E-Mail: bosch@unterschneidheim.de
Anmeldeschluss: 3.4.2026

VfB Ellenberg
Abteilung Tischtennis – TT4you, geht weiter
Jeden Montag ist TT4You von 16.00 – 19.00 Uhr 
Dies ist ein offenes Training, wo alle eingeladen sind. Hier kom-
men Leute, die mal Tischtennis im Verein ausprobieren wollen. 
Leute aus anderen Vereinen, die zusätzlich ein Training möchten. 
Hier trainieren Jugendspieler und Erwachsene zusammen, unter 
der Leitung unseres erfahrenen Trainerteams.
Kommt einfach vorbei, wenn ihr Zeit habt und probiert es aus. 
Falls ihr keine Tischtennisschläger habt, ist auch kein Problem. 
Diese können gestellt werden.
Man muss nicht Mitglied im Verein sein.
Weitere Trainingszeiten:
Mittwoch Jugendtraining von 18.45 bis 19.45 Uhr, anschließend 
Erwachsenentraining.
Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch an Ralf Hahn wenden:
Tel. 01577/4186833, Mail: hahn.ellenberg@freenet.de.
Weitere Infos unter: www.vfb-ellenberg.de.

Freizeitclub Ellenberg
Kinderfasching
1. Februar 2026, 14.00 – 17.00 Uhr in der Elchhalle Ellenberg
Spiel und Spaß für Groß und Klein, Auftritte der Garden des FCE 
und Schützenverein Rainau/Buch.

Narrenmesse Ellenberg
Einladung zur Narrenmesse der Ellaberger Lachamädla am 
31.1.2026 um 17.00 Uhr
Dieses Jahr mit Narrentaufe, Party im Zelt und Original Gyros-
Pita von Lazo.

Fasching aller Vereine in Ellenberg
13. Februar 2026, Elchhalle Ellenberg
Einlass: 17.33 Uhr, Beginn: 19.03 Uhr
Erwachsene 8 Euro, bis 14 Jahre 4 Euro
Abwechslungsreiches Programm mit Tanz und Showeinlagen
Livemusik: Casablanca

VfB Ellenberg
Abteilung Tischtennis – TT4you, geht weiter
Jeden Montag ist TT4You von 16.00 – 19.00 Uhr 
Dies ist ein offenes Training, wo alle eingeladen sind. Hier kom-
men Leute, die mal Tischtennis im Verein ausprobieren wollen. 
Leute aus anderen Vereinen, die zusätzlich ein Training möchten. 
Hier trainieren Jugendspieler und Erwachsene zusammen, unter 
der Leitung unseres erfahrenen Trainerteams.
Kommt einfach vorbei, wenn ihr Zeit habt und probiert es aus. 
Falls ihr keine Tischtennisschläger habt, ist auch kein Problem. 
Diese können gestellt werden.
Man muss nicht Mitglied im Verein sein.
Weitere Trainingszeiten:
Mittwoch Jugendtraining von 18.45 bis 19.45 Uhr, anschließend 
Erwachsenentraining.
Falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch an Ralf Hahn wenden:
Tel. 01577/4186833, Mail: hahn.ellenberg@freenet.de.
Weitere Infos unter: www.vfb-ellenberg.de.

24-Stunden-Gebet zum Gedenktag Philipp Jeningens und 
Spurensuche in Unterkochen

Action Spurensuche
Am Samstag/Sonntag, 7./8. Februar, lädt die „action spurensu-
che“ zum Gedenktag Philipp Jeningens (+ 8.2.1704) ein. Das 
24-Stunden-Gebet an seinem Grab in der Liebfrauenkapelle der 
Ellwanger Basilika beginnt um 19.00 Uhr. Die durchgehende 
Anbetung wird durch Nachtgebet 22.30, Morgengebet 6.30, Mit-
tagsgebet 12.30 und Rosenkranz 15.30 Uhr gegliedert. Um 
7.30 Uhr ist Eucharistie am Grab, um 9.30 Uhr Festgottesdienst 
und um 19.00 Uhr Abschlussvesper. Wer eine Stunde gestalten 
möchte, kann sich beim Pfarramt St. Vitus Ellwangen, 
Tel.  07961/924950, Mail: stvitus.ellwangen@drs.de melden, 
ebenso zur kostenlosen Anforderung eines Heftes zum Mitbeten 
zu Hause oder per Telefonkonferenz. Schon am Sonntag, 1. Fe-
bruar führt eine Spurensuche nach Unterkochen. Um 16.00 Uhr 
spricht Dr. Uwe Scharfenecker im Bischof-Hefele-Haus, Elisabe-
thenstraße 7, über das Wirken Jeningens. Der Rottenburger Dom-
kapitular schrieb zur Seligsprechung für das Buch „Menschen-
freund und Mystiker“ den kirchenhistorischen Beitrag mit Blick 
auf die Fußwege des Paters als Volksmissionar von Schwäbisch 
Hall bis Aalen und hinüber nach Neresheim und Nördlingen. Um 
17.30 Uhr folgt ein Vespergottesdienst in der Unterkochener Wall-
fahrtskirche St. Maria. Die „action spurensuche“ singt Lieder aus 
ihrem eigenen Repertoire. Ab 18.30 Uhr ist Möglichkeit zum 
Abendessen im Hotel „Das goldene Lamm“. 
Weitere Infos unter www.action-spurensuche.de.



Krankenfahrten
zum Arzt, zur Dialyse, Kur- u. Bestrahlungsfahrten usw.

Telefonzentrale 0 79 66/13 24

für alle Kassen
HORNUNG, Zöbingen

Motorsägenkurs
in Ellwangen (Jagst)

Web-Seminar: Do., 05.02.2026, 18.00 – 21.30 Uhr
Praxis: Sa., 07.02.2026, 8.00 – 12.30 Uhr oder 13.00 – 17.30 Uhr

www.euroforst.de        01 60/96 45 51 90          Guse        190,– E

CDU-Ortsverband Wört
Von Tür zu Tür – Gespräch mit Winfried Mack MdL

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unser Landtagsabgeordneter Winfried Mack besucht am 
Donnerstag, 29. Januar 2026, ab 14.00 Uhr unsere 
Gemeinde. Bitte nicht erschrecken, wenn es an Ihrer Haustü-
re klingelt und Herr Mack persönlich vor Ihnen steht. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und teilen Sie ihm mit, wo der 
Schuh drückt.
Zusätzlich laden wir Sie herzlich zum Bürgergespräch mit 
Winfried Mack am Dienstag, 3. Februar 2026, (Achtung, 
geänderte Uhrzeit!) um 19.30 Uhr in der Goldenen Rose ein.

Mit freundlichen Grüßen
Lothar Lipp
Ortsverbandsvorsitzender
CDU-Ortsverband Wört

POLITISCHE ANZEIGE — Auftraggeber ist der CDU-Ortsverband 
Wört — Die Anzeige steht im Zusammenhang mit der Landtagswahl 
in Baden-Württemberg am 8. März 2026 — Weitere Informationen 
sowie die Transparenzerklärung können Sie unter 
alwinagutsch@yahoo.de anfordern.

K
in

d
e

r,
 K

in
d

e
r 

!

Gemeinde Fichtenau
Hauptstraße 2 . 74579 Fichtenau-Wildenstein
www.fichtenau.de

Die Gemeinde Fichtenau (4.600 Einwohner) sucht zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Erzieher*in oder

pädagogische Fachkraft nach § 7 KiTaG 

in Vollzeit oder Teilzeit (m-w.d).

Ihr Einsatzgebiet ist der kommunale Kindergarten 
„Tausendfüssler“ mit offener Konzeption in Wildenstein

Ihr Profil:

 Abschluss als Erzieher*in mit staatlicher Anerkennung oder
eine Qualifikation nach § 7 KiTaG

 Teamgeist und Freude an einer wertschätzenden 
Zusammenarbeit

 Begeisterung und Einfühlungsvermögen für die Arbeit mit 
Kindern

 Job-Rad-Leasing

 eine leistungsgerechte Vergütung je nach Qualifikation bis  
EG S8a nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns Ihre Bewerbung bis zum 20.02.2026,
gerne per E-Mail an bewerbung@fichtenau.de.

Wir bieten

 ein motiviertes Team mit viel Raum für eigene Ideen

Evi Saur, Leiterin Hauptamt, Telefon 07962 892-10

Informationen erhalten Sie bei 
Franziska Utz, Kita-Leiterin, Telefon 07962 892-51

Appartement/Kursuite zu vermieten!
Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.
Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung Schreiner, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich.

Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Kur/Urlaub im schönen BadFüssing


